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Dritte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über 

beamtenrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Innenministers 

Vom 1. Februar 1989 

durch die Wörter "den Zentralen Polizeitechnischen 
Diensten" ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 2 werden in Nummer 1 die Wörter "Be sol­
dungsgruppen A 5 bis A 13" durch die Wörter "Besol­
dungsgruppen A 6 bis A 13" ersetzt. 

3. In § 2 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 5 werden die Wörter "Besol­
dungsgruppen A 5 bis A 11" durch die Wörter "Besol­
dungsgruppen A 6 bis All" ersetzt. 

Auf Grund des § 3 Abs. 3 und des § 180 Satz 2 des Lan­
desbeamtengesetzes (LBG) in der Fassung der Bekannt­
machung vom 1. Mai 1981 (GV. NW. S. 234), zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 20. Oktober 1987 (GV. NW. S. 366), 
des § 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 des Beamtenrechtsrahmenge­
setzes (BRRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Februar 1985 (BGBl. I S. 462), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 14. November 1985 (BGBl. I S. 2090), sowie des 
§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die Ernennung, Entlassung 
und Zurruhesetzung der Beamten und Richter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 27. Juni 1978 (GV. NW. S. 286), 
geändert durch Verordnung vom 1. Juli 1980 (GV. NW. S. 
700), wird für den Geschäftsbereich des Innenministers 
verordnet: 

4. In § 3 Abs. 3 Satz 1 werden in Nummer 3 die Wörter "des 
Fernmeldedienstes der Polizei" durch die Wörter "der 
Zentralen Polizeitechnischen Dienste" ersetzt. 

5. In § 3 Abs. 3 Satz 2 werden in Nummer 1 die Wörter 
"Besoldungsgruppen A 5 und A 6" durch die Wörter 
"Besoldungsgruppen A 6 und A 7" ersetzt. 

6. In § 5 Abs. 1 werden nach der Dienststellenaufzählung 
hinter den Wörtern "die Direktion der Bereitschaftspo­
lizei," die Wörter .. die Zentralen Polizeitechnischen 
Dienste," eingefügt. 

Artikel 11 

Artikel I Diese Verordnung tritt am 1. April 1989 in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Februar 1989 Die Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkei­
ten im Geschäftsbereich des Innenministers vom 1. Mai 
1981 (GV. NW. S. 258), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 17. November 1986 (GV. NW. S. 740) wird wie folgt ge­
ändert: 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

1. In § 2 Abs. 1 Nr. I, § 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 
werden die Wörter "dem Fernmeldedienst der Polizei" 
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Schnoor 

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Meldegesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen (DVO MG NW) 
Vom 27. Januar 1989 

Auf Grund des § 18 Abs. 3 und des § 22 Abs. 3 des Melde­
gesetzes NW - MG NW - vom 13. Juli 1982 (GV. NW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. März 1988 (GV. NW. 
S.160), wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung zur Durchführung des Meldegesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (DVO MG NW) vom 
8. Mai 1983 (GV. NW. S. 170), geändert durch Verordnung 
vom 29. August 1987 (GV. NW. S. 329), wird wie folgt geän­
dert: 

Anlage 1. Das Muster der Anlage 1 erhält die aus der Anlage zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

2. In den Mustern der Anlagen 2, 3, 4 und 4a wird jeweils 
in dem Randhinweis auf die Rechtsgrundlage der Da­
tenverarbeitung das Zitat .. § 10 Abs. 2 Datenschutzge­
setz NW" in .. § 12 Abs. 2 Datenschutzgesetz NW" geän­
dert. 

Artikel 11 

Meldescheine nach dem Muster der Anlage 1 der Ver­
ordnung zur Durchführung des Meldegesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (DVO MG NW) vom 8. Mai 
1983 (GV. NW. S. 170) dürfen bis zum 30. April 1989, Melde­
scheine nach dem Muster der Anlagen 2, 3, 4 und 4 abis 
zum 31. Dezember 1989 verwendet werden. 

Artikel III 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Januar 1989 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schnoor 

- GV. NW.1989 S. 74. 
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<D I <)0 '" •• , ~~' .. <> Po'lleitzahl, GemeInde 

Tages· 
stempel 
der 
Melde· 
behörde 

Bitte die ".r •• tertlm 
Fllchen 
nicht belchritten I 

Anmeldung bei der Meldebehörde 
(8' H' . bea h) Anlage 1 

Ifte ,"welse c ten (Format A 4, weiß) 

Gememdekennuhl A Neue 

I I'" Wohnung 
Q StraBe, Haus·Nr. I 

(!) ! Hat eine der zur Anmeldung kommenden Personen früher schon einmal hier gewohnt? 
-' -_._. 

I 
! 

(!) Wohnt im neuen Wohnort bereits a)Ehegafte? 

<D <> Tag des Auszugs <> PostleItzahl. GemeInde 

I 
I 
I 

<D i Wird diese bisherige Wohnung beibehalten? 

Ja i i Nein b) Elternb;;il? (bei Minderjährogen) 

Gemeindekennzahl 

I I~B' h . A IS enge 
'" Straße. Haus·Nr. W h I' 0 nung 
Q KreIS, Lan~ 

______ --'~ Ja n Nein I 
® i Hat eine der zur Anmeldung kommenden Personen eine weitere Wohnung? J Ja n Nein 

CDl I Für Verheoratete. dIe nIcht dauernd getrennt leben: 
Wetche Wohnung Wird von der FamilIe yorw'egend benutzt? b'sher: I künftig 

'1 Fur alle übrigen Personen: 
, Welche Wohnung word vorw'egend benutzt? blsher: I künftIg. 

Personen, die angemeldet werden: 
Ud. 1 
Nr. @ Familienname. Geburtsname (!) Vornamen (sämtliche, Rufname unterstreichen) 

1 , 
2 

I 

3 

4 

I I Familienbuch auf Antrag angelegt? {) @ @ 
Lfd. @) ® Staats· Weicher Kirche oder Religions· 
Nr. Familienstand Eheschließung (Datum und Ort) Ja Nein angeMrigkeltlen) gesellschaft gehören Sie an? 

1 

2 

3 

4 
. Ud I ® Geburtstag ® Geschlecht @ ® 'M>hnung am 1.9.1939, Gemeinde. Kreis, Land 

Nr. T TIM MjJ J männl. weibl. Geburtsort (Bundesvertriebenengesett) 

1 

2 
I 

3 

4 
@ @ Benötigen Sie künftig eine Steuerbrte? 
Erwerbs· Mitangemeldete Kinder unter 16 Jahren 

Ud. tätig? Ja. mit Kind Il leiblich •• KincIJ I Pltege· ._ .. ElIer""illebI '01/'" 
Nr. ® Berufsausübung im Gesundheitswesen Ja Nein Steuerklasse Nein Lld.Nr Adop".k'nd ihM BundMgeboeliBerI," IW .. tl 

1 nJa n Nein 

2 nJa n Nein 

3 "!Ja n Nein 

4 "! Ja n Nein 
Ud. 
Nr. @ Personalausweis: Nr., ausgestetlt am, in (Ort), gültig bis @ PaB: N" ausgestellt am, in (Ort). gültig bis 

1 

2 

3 -
4 

! 
i 
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Anmeldebestltlgung 
lOT ............. 0 .... _ ............... 

Datum und Unterschrift der Meldebehörde 

Personen, die heute angemeldet wurden: 

Ud. Nr. Familienname Vornamen 

1 ; 

2 

3 

4 



Bitte dieses Blatt vorsichtig abtrennen, die folgenden Blätter 
bleiben dann als Durchschreibesatz miteinander verbunden! 

Hinweise zur Anmeldung (Meldegesetz NW) 

Das Meldegesetz NW schreibt in § 13 vor, daß sich Innemalb einer Woche anzumelden hat, wer eine Wohnung bezieht Bitte achten Sie 
unbedingt darauf, daß Sie diese Frist nicht überschreiten, da Sie anderenfalls ordnungswidrig handeln und mit einer Geldbuße rechnen 
müssen. Die Anmeldung bei der Meldebehörde befreit nicht von der Verpflichtung, ggf. auch anderen Behörden (z. B. Zulassungsstelle für 
Kraftfahrzeuge) den Wohnungswechsel mitzuteilen 
Mit dem Meldeschein ist die Abmeldebestätigung für die bisherige Wohnung vorzulegen Soweit der Meldepflichtige nicht der Wohnungs' 
eigentümer ist, ist die Einzugsbestätigung des Wohnungsgebers oder dessen Beauftragten beizufügen. Für diesen Zweck können Sie das 
unten stehende Muster verwenden 
Der Meldepflichtige hat der Meldebehörde auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, die zum Nachweis der Angaben erforder· 
lichen Unterlagen (z. B. Personalausweis) vorzulegen und bei der Meldebehörde persönlich zu erscheinen. Bei einem Wohnungswechsel 
innerhalb derselben Gemeinde entfällt eine Abmeldung. 
Mitglieder derselben Familie sollen gemeinsam einen Meldeschein verwenden, wenn sie bisher zusammen gewohnt haben und auch jetzt in 
die gleiche Wohnung eingezogen sind. Sind mehr als vier Personen eingezogen, ist ein weiterer Meldeschein auszufüllen. 

Familienangehörige von Mitgliedern öffentllch-rechUicher ReHgionssesellschaften, die nicht derselben oder keiner Religions' 
gesellschaft angehören, haben das Recht, der Meldebehörde die UbermittJung ihrer Daten an andere öffentlich-rechUiche 
RelIgIonsgeseIlschaften zu untersagen (§ 32 Abs. 2 des Meldegesetzes NW - MG NW - vom 13. Juli 1982 [GY. NW. S. 474], 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Mirz 1911 [GY. NW. S. 160)). Familienangehörige in diesem Sinne sind der Ehegatte, 
minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. Ebenso hat der Meldepflichtige ein Widerspruchsrecht gegen 
Meldereglsterauskünfte über Alters- oder Ehejubiläen (§ 35 Abs. 3 MG NW) sowie gegen Melderegisterauskünfte an Adreß­
buchveriage (§ 35 Abs. 4 MG NW). 

Erläuterungen für das Ausfüllen (Trifft eine Frage nicht zu, streichen Sie bitte das entsprechende Feld.) 

<D Ist diese Frage für die einzelnen Familienangehörigen ver­
schieden zu beantworten, so ist für jede Person ein besonderer 
Meldeschein ;:u verwenden. 

o Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen, so ist eine dieser 
Wohnungen seine Hauptwohnung (§ 16 Abs.l MG NW). 
Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd 
getrennt von seiner Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte 
Wohnung der Familie; für alle übrigen Personen ist Hau pt­
wohnung die von ihnen vorwiegend benutzte Wohnung (§ 16 Abs. 2 
MGNW). 

<D Neben dem personenstandsrechtlich maßgebenden Namen 
können auch Ordensnamen oder Künstlernamen eingetragen 
werden. 

® Seit dem 01. 01.1958 wird im Geltungsbereich des Personen­
standsgesetzes (PStG) ein Familienbuch im Anschluß an die Ehe­
schließung von dem Standesbeamten angelegt, vor dem die Ehe 
geschlossen ist (§ 12 PStG). 
Nach § 15a PStG besteht die Möglichkeit, ein Familienbuch auf 
Antrag antegen zu lassen u. a dann, wenn die Ehe (auch vor dem 
01. 01. 1958) außerhalb des Geltungsbereichs des PStG geschlos­
sen worden ist und ein Ehegatte oder Antragsteller Deutscher ist 
Das Familienbuch ist nicht mit dem Stammbuch der Familie 
(Familienstammbuch) zu verwechseln; auf diese Stammbücher 
bezieht sich die Frage nicht 

@ Bei mehreren Staatsangehörigkeiten sind sämtliche anzugeben. 

@ Durch diese Angaben wird die Führung des Melderegisters im 
automatisierten Verfahren erleichtert Aus manchen Vornamen 
ist das Geschlecht nicht immer eindeutig erkennbar. 

® Diese Angabendienen Zwecken des Suchdienstes (Heimatorts­
karteien). Sie sind nur erforderlich von Personen, die am 01.09.1939 
in den sog. Vertreibungsgebieten gewohnt haben. 

® Einzutragen sind hier nur folgende Berufe im Gesundheits­
wesen: 
Arzt, Zahnarzt, Dentist, Apotheker, Hebamme, Entbindungspfleger, 
Wochenpflegerin, Krankenschwester und -pfleger, Kinderkranken­
schwester und -pfleger, Krankenpflege helfer/in, Masseur, Masseur 
und medizinischer Bademeister, Krankengymnast, medizinisch­
technischer Assistent, Diätassistent, Logopäde, Beschäftigungs­
und Arbeitstherapeut, Orthoptist, Zytologie-Assistent, SOZial· 
medizinischer Assistent, Gesundheitsaufseher, Desinfektor, Heil­
praktiker. 
Rechtsgrundlage für die Berufsangabe ist § 18 MG NW i. V. m. § 4 
der Verordnung über die Zulassung der regelmäßigen Datenüber· 
mittlung von Meldebehörd~~ an andere Behörden und sonstige 
öffentliche Stellen - MeldDUV NW - vom 20. Juni 1983 (GV. NW. 
S. 221), geändert du.~ch Verordnung vom 6. August 1986 (GV. NW. 
S. 594). § 4 MeldDUV NW läBt die Datenübermittlung für Zwecke 
der Gesundheitsaufsicht durch die Meldebehörden an das Gesund­
heitsamt für diese Medizinalberufe zu. 

@ Diese Angaben dienen ausschließlich bevölkerungsstati· 
stischen Zwecken 

@ Nur wenn Sie die Frage, ob Sie künftig eine Steuerkarte be­
nötigen, bejaht haben, ist es notwendig, hier weitere Daten einzu­
tragen. Diese erleichtern es der Gemeinde, Ihre Lohnsteuerkarte 
künftig zutreffend auszustellen. Wird nur für einen Ehegatten eine 
Lohnsteuerkarte benötigt, ist es gleichwohl erforderlich anzugeben. 
in welchem Kindschaftsverhältnis die mitangemeldeten Kinder zu 
dem anderen Ehegatten stehen. 

~ '0' Hier bitte .btrennen 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namen und Anschrift des Wohnungsgebers 

Ich bestätige folgenden Einzug: 
Wohnung (Straße, Haus·Nr.) 

Wohnungsmieter (Familienname, Vorname) 

I HInweis: I 

Einzugsbestätigung 
desVVohnungsgebe~ 
(§ 14 Me/degesetz NW) 

I Anzahl der 
einziehenden Personen 
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Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Schwerbehindertengesetz 

(ZustVOSchwbG) 
Vom 31. Januar 1989 

§ 1 

(1) Folgende Aufgaben und Befugnisse der Hauptfür­
sorgestellen nach dem Schwerbehindertengesetz 
(SchwbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
August 1986 (BGBL I S. 1421), geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 1987 (BGBL I S. 2602), werden auf die örtli­
chen Fürsorgestellen übertragen: 

1. Nach § 13 Abs. 4 SchwbG Einblick in Betriebe und 
Dienststellen zu nehmen, 

2. im Kündigungsverfahren den Sachverhalt zu ermitteln, 
nach § 17 Abs. 2 SchwbG Stellungnahmen des Arbeits­
amtes, des Betriebsrates oder Personalrates und der 
Schwerbehindertenvertretung einzuholen, den Schwer­
behinderten zu hören sowie nach § 17 Abs. 3 SchwbG 
auf eine gütliche Einigung hinzuwirken, 

3. nach § 24 Abs. 6 SchwbG zu einer Versammlung der 
Schwerbehinderten einzuladen, 

4. nach § 29 Abs. 2 SchwbG die in § 29 Abs. 1 SchwbG ge­
nannten Personen und Vertretungen bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen, soweit nicht die Haupt­
fürsorgestelle - Fachdienste - in Anspruch genommen 
wird, 

5. nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 SchwbG die Schwerbehinderten 
und die in § 29 Abs. 1 SchwbG genannten Personen und 
Vertretungen zu beraten, soweit nicht die Hauptfür­
sorgesteIle - Fachdienste - in Anspruch genommen 
wird, 

6. nach § 31 Abs. 3 Satz 1 SchwbG in Verbindung mit der 
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung 
SchwbAV - vom 28. März 1988 (BGBL I S. 484) aus Mit­
teln der Ausgleichsabgabe Geldleistungen zu gewähren 
a) für technische Arbeitshilfen (§ 19 SchwbA V), 
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes (§ 20 SchwbAV), 
c) zur wirtschaftlichen Selbständigkeit (§ 20 SchwbAV), 
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 

behinderungsgerechten Wohnung (§ 22 SchwbAV), 
e) zur Erhaltung der Arbeitskraft (§ 23 SchwbAV), 
f) in besonderen behinderungsbedingten Lebenslagen 

(§ 25 SchwbA V), 
g) zur Ausstattung von Arbeits- und Ausbildungsplät­

zen mit notwendigen technischen Arbeitshilfen (§ 26 
Abs.1 Satz 1 Nr. 3 SchwbAV), 

und 

7. nach § 39 SchwbG zeitweilig den Schwerbehinderten­
schutz zu entziehen. 

(2) Die Hauptfürsorgestellen haben auf eine einheitliche 
und wirksame Durchführung der den FürsorgesteIlen ob­
liegenden Aufgaben und Befugnisse hinzuwirken. Sie 
bleiben neben den Fürsorgestellen zuständig für die Auf­
gaben nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2. 

§2 

Die Landschaftsverbände bestimmen durch ihre Sat­
zungen, ob und inwieweit die örtlichen Fürsorgestellen 
herangezogen werden bei der 

1. Erhebung der Ausgleichsabgabe, 

2. Durchführung der begleitenden Hilfe im Arbeits- und 
Berufsleben über § 1 Abs. 1 hinaus, 

3. Durchführung von Schulungs- und Bildungsrnaßnah­
men nach § 31 Abs. 2 Satz 4 SchwbG, 

4. Erfüllung der Aufgaben nach § 53 SchwbG. 

§3 

(1) Die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Ausweise 
nach § 4 Abs. 5 SchwbG, für die eine Feststellung nach § 4 
Abs. 1 SchwbG nicht zu treffen ist, wird neben den Ver­
sorgungsämtern den Gemeinden übertragen. 

(2) Örtlich zuständig ist die Gemeinde, in der der 
Schwerbehinderte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§4 

Für die Bekanntmachung des Vomhundertsatzes nach 
§ 62 Abs. 4 Satz 1 SchwbG ist der Minister für Arbeit, Ge­
sundheit und Soziales zuständig. 

§5 

Über Anträge auf Erstattung und Vorauszahlungen 
nach § 64 Abs. 1 und 2 SchwbG entscheiden die Regie­
rungspräsidenten. Sie zahlen die auf den Bund und das 
Land entfallenden Beträge aus (§ 64 Abs. 4) und entschei­
den - soweit sich der Nahverkehr auf das Gebiet mehrerer 
Länder erstreckt - darüber, welcher Teil der Fahrgeldein­
nahmen auf den Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen 
entfällt (§ 64 Abs. 5). 

§6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig treten die Verordnung zur Übertra­
gung von Aufgaben und Befugnissen nach dem Schwerbe­
hindertengesetz (SchwbG) vom 16. Juni 1975 (GV. NW. S. 
478), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. November 
1984 (GV. NW. S. 699), die Verordnung über die Zuständig­
keit für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 
Schwerbehindertenausweisen vom 2. Oktober 1979 (GV. 
NW. S. 634) und die Verordnung zur Regelung der Zustän­
digkeiten nach § 60 Abs. 4 und § 62 Abs. 3 und 4 des 
Schwerbehindertengesetzes vom 4. März 1980 (GV. NW. 
S. 160) außer Kraft. 

Die Verordnung wird erlassen 
a) von der Landesregierung aufgrund des § 37 Abs. 1 Satz I, 

des § 37 Abs. 2, des § 62 Abs. 4 Satz 1 und des § 64 Abs. 4 
des Schwerbehindertengesetzes sowie des § 5 Abs. 3 
Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes (LOG. NW.) 
vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Oktober 1987 (GV. NW. S. 366), -
insoweit nach Anhörung des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertrie­
benen und Flüchtlinge des Landtags -

b) vom Innenminister im Einvernehmen mit dem Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales aufgrund des § 5 
Abs.6 LOG. NW. 

Düsseldorf, den 31. Januar 1989 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Johannes Rau 

Der Innenminister 

Schnoor 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Heinemann 

- GV. NW. 1989 S. 78. 
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Bekanntmachung 
der Gebührensatzung für die Behandlung und 

Pflege in den psychiatrischen Kliniken des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für den 

Zeitraum ab dem 1. Januar 1989 bis zum 
31. Dezember 1989 
Vom 26. Januar 1989 

Aufgrund der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengeset­
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. 
Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), wie der §§ 6 Abs. 1 und 7 
Abs. 1 Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 27. August 1984 (GV. NW. S. 544), ge­
ändert durch Artikel 11 Rechtsbereinigungsgesetz '87 NW 
vom 6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342) in Verbindung mit 
den §§ 5, 6 und 8 der Satzung über die Behandlung und 
Pflege in den Kliniken des Landschaftsverbandes Westfa­
len-Lippe vom 7. Dezember 1984 (GV. NW. 1985 S. 7), zu­
letzt geändert durch die Satzung vom 21. November 1986 
(GV. NW. S. 746), hat die 8. Landschaftsversammlung in ih­
rer Tagung am 26. Januar 1989 folgende Gebührensatzung 
für die Behandlung und Pflege in den Kliniken des Land­
schaftsverbandes Westfalen-Lippe beschlossen, die hier­
mit bekanntgemacht wird: 

§ 1 
Pflegesätze 

Die pro Berechnungstag zu entrichtenden Pflegesätze 
gemäß der §§ 5 und 6 der Satzung über die Pflege und Be­
handlung in den Kliniken des Landschaftsverbandes 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be­
kanntgemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­

kanntgemacht worden, 
c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­

schluß der Landschaftsversammlung vorher bean­
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 26. Januar 1989 

Neseker 

Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe 

Anlage Westfalen-Lippe werden entsprechend der Anlage zu die- Anlage zur Gebührensatzung 
ser Satzung festgesetzt. für den Zeitraum vom 1. 1. 1989 bis zum 31. 12. 1989 

§2 
Wahlleistungen 

Bei Inanspruchnahme der persönlichen Leistungen ei­
nes Arztes nach § 4 Abs. 1 der Satzung über die Behand­
lung und Pflege in den psychiatrischen Krankenhäusern 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wird der all­
gemeine Pflegesatz gemäß § 3 Abs. 1 der Bundespflege­
satzverordnung um 5% gekürzt. 

§3 
Nachtklinik, Übergangsheim, Familienpflege 

Für alle in § 1 der Satzung über die Behandlung und 
Pflege in den Kliniken des Landschaftsverbandes Westfa­
len-Lippe genannten Krankenhäuser mit Ausnahme des 
Westf. Institutes für Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik 
Hamm werden 
a) der Entschädigungs~atz für die Übernachtung in der 

Nachtklinik und im Ubergangsheim auf 11,30 DM, 
b) der Pflegesatz für Patienten in der Familienpflege auf 

9,50 DM 
festgesetzt. 

§4 
Einschränkung 

Für das Westf. Zentrum für Forensische Psychiatrie 
Lippstadt, für die Westf. Klinik für Psychiatrie Benning­
hausen, für das Therapiezentrum Bilstein in Marsberg 
und für die Westf. Klinik Schloß Haldem wird der Pflege­
satz gern. § 5 Abs. 1 Buchstabe b) der Satzung über die Be­
handlung und Pflege in den Kliniken des Landschaftsver­
bandes Westfalen-Lippe als vorläufiger Verrechnungs­
pflegesatz festgesetzt. 

§5 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt ab dem 1. Januar 1989 in Kraft. 

Münster, den 26. Januar 1989 

Loskand 

Vorsitzender der 
8. Landschaftsversammlung 

Gebhard Milbradt 

Schriftführer der 
8. Landschaftsversammlung 

Einrichtung Pflege- Pflege- Pflege- Pflege-

Kr ·kf InI 
Psych. Ben-
ninghausen 

Klinik f. ge-
riatrische 
Psych. Gese-
ke 

Klinik f. 
Psych. Dort-
mund 

Klinikf. 
Psych. Lipp-
stadt 

Hans-Prinz-
horn-Klinik 
Hemer 

Klinikf. 
Psych., Psy-
chosomatik 
und Neuro-
logie Gü-
tersloh 

Klinik f. 
Psych. u. 
Neurologie 
Lengerich 

Klinikf. 
Psych. 
Marsberg 

satz ge- satz ge- satz ge- satz ge-
mäß§5 mäß§5 mäß§5 mäß§5 
Abs. 1 Abs. 1 Abs. 1 Abs. 1 
Buchsta- Buchsta- Buchsta- Buchsta-
bea) bed) bec) beb) 
der Satzung über die Behandlung und Pfle­
ge in den psychiatrischen Krankenhäusern 
desLWL 

13281 21764 12314 , - , , 

143,88 - 150,77 150,77 

145,78 133,40 158,19 158,19 

170,20 - 186,72 186,72 

131,71 - 151,86 151,86 

171,86 Güters- 215,59 215,59 
loh: 
103,25 
Detmold: 
124,66 

186,84 - 203,54 203,54 

136,48 - 170,27 170,27 
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Einrichtung Pflege- Pflege- Pflege- Pflege-
Bekanntmachung 

der Satzung der HauptfürsorgesteIle des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe über die 

Zuweisung von Mitteln der Hauptfürsorgestelle aus 
der Ausgleichsabgabe nach § 11 SchwbG an die 
örtlichen Fürsorgestellen bei den kreisfreien 

Städten, Großen kreisangehörigen Städten und 
Kreisen in Westfalen-Lippe 

Klinik f. 
Psych.Mün-
ster 

Klinikf. 
Psych. 
Warstein 

Klinikf. 
Psych. Pa-
derborn 

Zentrumf. 
Psych. Her-
ten 
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Psych. Bo-
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Jugend-
psychiatrie 
inder Haard 

Institut f. 
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psychiatrie 
und Heil-
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Hamm 
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nes-Stift 
Marsberg 

Schloß Hal-
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Bereich 
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Behandlung 
von Sucht-
krankheiten 
Stillenberg 

Bernhard-
Salzmann-
KlinikGü-
tersloh 

Schloß Hal-
dem,foren-
sischer Be-
reich 

Therapie-
zentrum Bil-
stein, Mars-
berg 

Zentrum für 
forensische 
Psychiatrie 
Lippstadt 

satz ge- satz ge- satz ge- satz ge-
mäß§5 mäß§5 mäß§5 mäß§5 
Abs. 1 Abs. 1 Abs. 1 Abs. 1 
Buchsta- Buchsta- Buchsta- Buchsta-
be a) be d) be c) be b) 
der Satzung über die Behandlung und Pfle­
ge in den psychiatrischen Krankenhäusern 
desLWL 

140,92 77,88 158,28 158,28 

144,59 - 155,14 155,14 

150,30 119,41 212,18 212,18 

203,- 124,37 - -

215,81 145,18 - -

233,70 - - -

239,20 - - -

215,32 - 244,55 244,55 

153,64 - - -

156,64 - - -

121,50 - - -

- - - 352,57 

- - - 393,28 

- - - 278,83 

- GV. NW. 1989 S. 79. 

für das Haushaltsjahr 1989 
Vom 26. Januar 1989 

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverban­
des Westfalen-Lippe hat aufgrund des § 12 des Gesetzes 
zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und des 
Schwerbehindertengesetzes (DG-KOF SchwbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 1987 (GV. 
NW. S. 401), in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 1 und 7 Abs. 1 
Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt­
machung vom 27. August 1984 (GV. NW. S. 544), geändert 
durch Artikel 11 Rechtsbereinigungsgesetz '87 NW vom 
6. Oktober 1987 (GV. NW. S. 342), am 26. Januar 1989 fol­
gende Satzung der Hauptfürsorgestelle beschlossen, die 
hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 

Für das Haushaltsjahr 1989 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Fürsorgestellen zur Erfüllung ihrer Aufga­
ben nach § 31 Abs. 1 Nr.3 des Schwerbehindertengesetzes 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung zur 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen nach dem 
Schwerbehindertengesetz vom 16. Juni 1975 (GV. NW. 
S.478), zuletzt geändert durch Verordnung vom 6. No­
vember 1984 (GV. NW. S. 699), 

38 vom Hundert 

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen. 

§2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser Sat­
zung sind die Einnahmen im Haushaltsjahr 1988 aus den 
Ausgleichsabgabezahlungen der Arbeitgeber gemäß § 11 
des Schwerbehindertengesetzes und der für das Jahr 1987 
durchzuführende Finanzausgleich zwischen den Haupt­
fürsorgestellen abzüglich der Abführung an den Aus­
gleichsfonds gemäß § 11 Abs. 4 des Schwerbehindertenge­
setzes. 

§3 

(1) 33 vom Hundert des Aufkommens an Ausgleichsab­
gabe werden auf die örtlichen FürsorgesteIlen aufgeteilt 
entsprechend der Zahl der Schwerbehinderten, die am 
31. 10. 1987 in ihrem Zuständigkeitsbereich auf Arbeits­
plätzen von beschäftigungspflichtigen Arbeitgebern (§ 5 
Abs. 1 SchwbG) beschäftigt wurden. 

(2) Die durch die örtlichen FürsorgesteIlen bis zum En­
de des Haushaltsjahres 1988 nicht verausgabten und nicht 
gebundenen Mittel an Ausgleichsabgabe werden auf den 
nach Absatz 1 errechneten Betrag angerechnet. 

(3) Die Hauptfürsorgestelle kann einzelnen örtlichen 
Fürsorgestellen zur Durchführung ihrer Aufgaben über 
die ihnen nach Absatz 1 und 2 zugewiesenen Beträge hin­
aus Ausgleichsabgabemittel zur Verfügung stellen, soweit 
dadurch der Gesamtbetrag nach § 1 nicht überschritten 
wird. 

(4) Die Zuweisungsbeträge werden jeweils auf volle 
DM-Beträge abgerundet. 

Münster, den 26. Januar 1989 

Loskand 

Vorsitzender der 
8. Landschaftsversammlung 

Gebhard Milbradt 

Schriftführer der 
8. Landschaftsversammlung 

, .. ~. 
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Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be­
kanntgemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Landschaftsver­
bandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jah­
res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge­
macht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be­

kanntgemacht worden 
c) der Direktor des Landschaftsverbandes hat den Be­

schluß der Landschaftsversammlung vorher bean­
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Landschaftsverband vorher gerügt und dabei die ver­
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Münster, den 26. Januar 1989 

Neseker 

Direktor 
des Landschaftsverbandes 

Westfalen-Lippe 

- GV. NW. 1989 S. 80. 
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